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(Trinkwasserverordnung - TrinkwV 2001)
Verordnung über die Qualität von Wasser für den 

menschlichen Gebrauch

Gesetz, Richtlinie, Verordnung

Gesetz zur Verhütung und
Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten
beim Menschen

(Infektionsschutzgesetz – IfSG)

Richtlinie 98/83/EG des Rates 
vom 3. November 1998

über die Qualität von Wasser 
für den menschlichen Gebrauch

(EG-Trinkwasserrichtlinie)
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Trinkwasser muss an der Entnahmestelle 
mikrobiologisch und chemisch so beschaffen sein, 
dass es bei lebenslangem Genuss 
und Gebrauch keine Schädigung 
der menschlichen Gesundheit
verursachen kann.
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• Diese Erfordernis gilt als erfüllt, wenn bei der Wasserge-
winnung, der Wasseraufbereitung und der Verteilung die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten 
werden und das Wasser für den menschlichen Gebrauch     
den Anforderungen der §§ 5 bis 7 entspricht.

§ 4 Allgemeine Anforderungen

• Wasser für den menschlichen Gebrauch muss frei von 
Krankheitserregern, genusstauglich und rein sein.

Trinkwasserverordnung
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mikrobiologisch § 5

Anforderungen an der

• Anlage 1 (Pseudo-
monas, E. Coli…)

• Krankheitserreger nach 
Infektionsschutzgesetz

chemisch § 6

• Anlage 2 Teil I
• Anlage 2 Teil II
• Besonderheit bei Blei

ab Jan 2003: 0,040 mg/l
ab Dez 2003: 0,025 mg/l
ab Dez 2013: 0,010 mg/l

Indikator-
parameter § 7

• Anlage 3
• Faktoren, die bei Abwei-

chung selbst nur ein 
geringes Risiko darstellen, 
aber indirekt die Verände-
rung der Wasserqualität 
anzeigen, was auf erhebli-
che Risiken hinweisen 
kann: Geruch, Trübung 
Geschmack, Leitfähigkeit…

Zapfstelle

Trinkwasserverordnung
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§ 8 Stelle der Einhaltung

Trinkwasserverordnung

• Die Grenzwerte und Anforderungen nach den §§ 5 bis 7 
müssen bei Wasser, das auf Grundstücken oder in Gebäuden 
und Einrichtungen oder in Wasser-, Luft-, oder 
Landfahrzeugen bereitgestellt wird, am Austritt aus denjenigen 
Zapfstellen, die der Entnahme von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch dienen, eingehalten werden

• Der Zapfhahn des Verbrauchers ist das Maß aller Dinge!

• Alle Bestandteile einer Trinkwasseranlage gehen in die 
Beurteilung mit ein: Rohrleitungen, Speicher, Armaturen, 
Verbindungsstellen usw. 

• Auch bei Anlagen im Bestand
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Überwachungspflicht 
des Gesundheitsamtes

Der periodischen Untersuchung unterliegt auch 
die Untersuchung auf  Legionellen in zentralen 
Erwärmungsanlagen der Hausinstallation nach 
§ 3 Nr. 2 Buchstabe c, aus denen Wasser für die
Öffentlichkeit bereitgestellt wird.

Überwachung öffentlicher Gebäude insbesondere:
Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Gaststätten und sonstiger 
Gemeinschaftseinrichtungen auf Einhaltung der Anforderungen der 
Verordnung durch entsprechende Prüfungen.

Wenn dem Gesundheitsamt Beanstandungen anderer Trinkwasser-
installation wie z. B.  in Wohnhäusern oder Gewerbe- und Industriegebäuden 
bekannt werden, können auch  diese in die Überwachung einbezogen werden.

Ziel: 
Trinkwasserqualität an allen Entnahmestellen

Kalt- und Warmwasser
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Auszug AVB Wasser V

§12 Kundenanlage

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser 
Verordnung und anderer gesetzlicher oder behördlicher 
Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der 
Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. 

(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die 
entsprechend den anerkannten Regeln der Technik beschaffen 
sind. Das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle (z. B. DIN-DVGW, 
DVGW- oder GS-Prüfzeichen) bekundet, dass diese 
Voraussetzung erfüllt sind.
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Auszug AVB Wasser V

§15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von 
Kundenanlagen und Verbrauchseinrichtungen; 
Mitteilungspflichten

(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass 
Störungen anderer Kunden, störende Rückwirkungen auf 
Einrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens oder Dritte 
oder Rückwirken auf die Güte des Trinkwassers
ausgeschlossen sind.
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Verkehrssicherungspflichten der Betreiber

◆ Verkehrssicherungspflichten nach § 823 BGB verpflichten Betreiber 
dazu, Vorkehrungen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit
und der „Funktionsfähigkeit der in ihren Gebäuden enthaltenen 
„haustechnischen Anlagen“ zu treffen.

◆ Mietvertragliche Haftung gem. § 536a Abs. 1 BGB
z. B. wenn die falsche Werkstoffwahl getroffen wurde und ein erhöhter 
Metallionengrenzwert festgestellt wird.
Haftung z. B. für:
- Unnutzbarkeit der Räume
- Sachschäden
- Körper- und Gesundheitsschäden

Beweispflicht für den Mangel und den Ursachenzusammenhang für einen 
Ersatzanspruch hat der Mieter.

http://images.google.de/imgres?imgurl=www.fr.jobwinner.ch/teilzeit/images/recht.gif&imgrefurl=http://www.fr.jobwinner.ch/teilzeit/rechtliche_fragen.asp&h=196&w=160&sz=9&tbnid=SkZIYrIusx8J:&tbnh=98&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3Drecht%2B%26start%3D40%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
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Konzeption einer neuen nationalen TRWI
Europäische Grundsatznormen Nationale Ergänzungsnormen

DIN EN 1717 Schutz des Trinkwassers DIN 1988-400 Schutz des Trinkwassers

DIN 1988-500 Druckerhöhung mit 
drehzahlgeregelten Pumpen

DIN 1988-60   Feuerlöschanlagen

Teil 1 Allgemeines —

Teil 3 Berechnung DIN 1988-30  Berechnung

Teil 4 Ausführung —

Teil 2 Planung DIN 1988-20  Planung

DIN EN 806

Teil 5 Betrieb —

DIN 1988-70   Korrosion und Steinbildung
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DVGW-Regelwerke
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VDI-Richtlinien
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ZVSHK-Merkblätter 
und Fachinformationen
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Trinkwasser-Check

100 Folder
„Trinkwassercheck“

25 Prüfsiegel

Musterbriefe
für unterschiedliche
Kundengruppen

Argumentationshilfe
für den Betrieb

1 Block Checkliste
„Trinkwassercheck“

Maßnahmepaket
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Zertifikat 
Fachbetrieb Hygiene
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